
INFORMATIONEN ÜBER IHRE VERSICHERUNG

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

Gerne informieren wir Sie über die Identität des Versicherers und den wesentlichen Inhalt 
des Versicherungsvertrags (Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes).

Wer sind Ihre Vertragspartner? 
Der Risikoträger für die vorliegende Versicherung ist: Helvetia Schweizerische Versiche-
rungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, CH-9001 St.Gallen. Zuständig für diese Ver-
sicherung ist: Europäische Reiseversicherung (in den AVB ERV genannt), eine Zweig-
niederlassung der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG mit Sitz an 
der St. Alban-Anlage 56, Postfach, CH-4002 Basel.

Wer ist Versicherungsnehmerin?
Versicherungsnehmerin ist die HHD AG mit Sitz an der Sägereistrasse 27, CH-8152 
Glattbrugg.

Welche Risiken sind versichert und welchen Umfang hat der Versicherungsschutz?
Die Ereignisse, bei deren Eintritt die ERV zu einer Leistung verpflichtet ist, ergeben sich 
aus den entsprechenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

Welche Versicherungsleistungen werden erbracht?
Die Höhe bzw. die Höchstgrenze und die Art der Versicherungsleistungen sind dem Ver-
sicherungsantrag, der Police oder den entsprechenden AVB zu entnehmen. Gleiches gilt 
für allfällige Selbstbehalte und Wartefristen.

Welche Personen sind versichert? 
Aufgrund des mit der Versicherungsnehmerin abgeschlossenen Kollektivversicherungs-
vertrages gewährt die ERV den auf der Versicherungsbestätigung bezeichneten Perso-
nen Versicherungsschutz sowie ein mit den Versicherungsleistungen im Zusammenhang 
stehendes direktes Forderungsrecht. 
Die versicherten Personen ergeben sich aus der Versicherungsbestätigung und den All-
gemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

Wie hoch ist die Prämie? 
Die Prämie wird von der Versicherungsnehmerin getragen.

Welche Pflichten haben die versicherten Personen?
Unter die wesentlichen Pflichten der versicherten Personen fällt beispielsweise Folgendes:
• Tritt ein Schadenfall ein, ist dieser der ERV unverzüglich zu melden.
• Bei Abklärungen der ERV, so z.B. bei Abklärungen im Schadenfall, haben Versiche-

rungsnehmer und versicherte Personen mitzuwirken (Mitwirkungspflicht).
• Im Schadenfall sind die zumutbaren Massnahmen zur Minderung und Klärung des 

Schadens zu ergreifen (Schadenminderungspflicht).
• Führt eine Veränderung der in Versicherungsantrag und Police festgehaltenen erhebli-

chen Tatsachen zu einer Erhöhung des Risikos, besteht die Pflicht, dies der ERV unver-
züglich mitzuteilen (Gefahrserhöhung). 

Wann beginnt und endet die Versicherung?
Die Versicherung beginnt zum Zeitpunkt des Beitritts zum Kollektivvertrag und dauert 
gemäss den Angaben auf der Versicherungsbestätigung.

Wo können Sie Fragen zu Ihrer Versicherung stellen?
Telefon +41 58 2752210, Fax +41 58 275 27 
E-Mail: info@erv.ch

Weshalb werden Personendaten bearbeitet, weitergegeben und aufbewahrt?
Welche Personendaten werden bearbeitet?
Die Datenerhebung und -bearbeitung dient dem Betrieb von Versicherungsgeschäften, 
dem Vertrieb, Verkauf, der Verwaltung, der Vermittlung von Produkten/Dienstleistungen, 
der Risikoprüfung sowie der Abwicklung von Versicherungsverträgen und allen damit 
verbundenen Nebengeschäften.

Die Daten werden physisch und/oder elektronisch gemäss den Vorschriften des Gesetz-
gebers erhoben, bearbeitet, aufbewahrt und gelöscht. Daten, welche die Geschäftskor-
respondenz betreffen, sind während mindestens 10 Jahren ab Vertragsauflösung und 
Schadendaten während mindestens 10 Jahren nach Erledigung des Schadenfalles auf-
zubewahren.

Im Wesentlichen werden folgende Datenkategorien bearbeitet: Interessentendaten, Kun-
dendaten, Vertrags- und Schadendaten, Gesundheitsdaten, Daten von Geschädigten und 
Anspruchstellern sowie Inkassodaten.

Die ERV wird ermächtigt, alle diese Daten im erforderlichen Ausmass an Mit- und Rück-
versicherer, Amtsstellen, Versicherungsgesellschaften und -institutionen, zentrale Infor-
mationssysteme der Versicherungsgesellschaften, andere Einheiten der Unternehmens-
gruppe, Kooperationspartner, Spitäler, Ärzte, externe Sachverständige und sonstige 
Be  tei ligte im In- und Ausland weiterzugeben sowie von all diesen Stellen Auskünfte einzu-

holen. Die Ermächtigung umfasst insbesondere die physische und/oder elektronische 
Datenaufbewahrung, die Verwendung der Daten für die Bestimmung der Prämie, für die 
Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Versicherungsfällen, für die Missbrauchsbe-
kämpfung, für statistische Auswertungen sowie innerhalb der Unternehmensgruppe ein-
schliesslich Kooperationspartnern auch für Marketingzwecke samt Erstellung von Kun-
denprofilen, die dazu dienen, dem Antragsteller individuelle Produkte anzubieten.

Was gilt es ausserdem zu beachten?
Massgebend bleibt in jedem Fall der konkrete Versicherungsvertrag.

Der Einfachheit halber wird im gesamten Text die männliche Form verwendet; die weib-
liche Form ist selbstverständlich eingeschlossen.

Im Zweifelsfall gilt für die Auslegung und den Inhalt sämtlicher Dokumentationen aus-
schliesslich die deutsche Version.

ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (AVB) E332                 

1  GENERELLE BESTIMMUNGEN
2  ANNULLIERUNGSKOSTEN
3  GLOSSAR

1 GENERELLE BESTIMMUNGEN                                                  

1.1 Versicherte Personen
 Als versicherte Personen gelten die auf der Buchungsbestätigung der Versiche-

rungsnehmerin aufgeführten Personen, sowie alle Personen, die diese während 
der Versicherungsdauer begleiten und zur gleichen Zeit das bei der Versiche-
rungsnehmerin gebuchte Mietobjekt mit ihnen gemeinsam bewohnen.

1.2 Geltungsbereich
 Der Versicherungsschutz gilt weltweit.

1.3 Generelle Ausschlüsse
 Nicht versichert sind Ereignisse,

a)  die bei Buchung des Mietobjekts bereits eingetreten sind oder erkennbar 
waren. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss Ziff. 2.2 D;

b)  die entstehen im Zusammenhang mit Krankheiten oder Unfällen, welche nicht 
zum Zeitpunkt des Auftretens von einem Arzt festgestellt und mittels eines 
Arztzeugnisses belegt worden sind;

c)  bei welchen der Gutachter (Experte, Arzt usw.), der Feststellungen über das 
Schadenereignis trifft, direkt begünstigt oder mit der versicherten Person 
verwandt oder verschwägert ist;

d)  die eine Folge kriegerischer Ereignisse sind oder auf Terrorismus zurückzu-
führen sind;

e)  die im Zusammenhang mit Entführungen stehen;
f)  die eine Folge behördlicher Verfügungen sind (Haft oder Ausreisesperre, 

Schliessung des Luftraums usw.);
g)  die sich ereignen anlässlich der Teilnahme an

• Wettkämpfen, Rennen, Rallyes oder Trainings mit Motorfahrzeugen oder 
Booten, 

• Wettkämpfen oder Trainings im Zusammenhang mit Profisport oder einer 
Extremsportart,

• Trekkingreisen oder Bergtouren ab einer Schlafhöhe von über 4000 m ü. M.,
• Expeditionen,
• gewagten Handlungen (Verwegenheit), bei denen man sich wissentlich einer 

besonders grossen Gefahr aussetzt;
h)  die entstehen beim Lenken eines Motorfahrzeuges oder Bootes ohne den 

ge setzlich erforderlichen Führerausweis oder wenn die gesetzlich vor ge schrie-
bene Begleitperson fehlt;

i)   die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder Unterlassen 
ver ursacht werden oder auf Ausserachtlassung der allgemein üblichen Sorg-
falts pflicht zurückzuführen sind;

k)  die unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Betäubungs- oder Arzneimitteln ent-
stehen;

l)   die anlässlich der vorsätzlichen Begehung von Verbrechen oder Vergehen 
oder des Versuchs dazu entstehen;

m)  welche die versicherte Person im Zusammenhang mit Selbstmord, Selbst-
verstümmelung und dem Versuch dazu herbeiführt;

n)  die verursacht werden durch ionisierende Strahlen irgendwelcher Art, insbe-
sondere auch aus Atomkernumwandlungen.

1.4 Ansprüche gegenüber Dritten
A Ist die versicherte Person von einem haftpflichtigen Dritten oder dessen Versiche-

rer entschädigt worden, entfällt eine Vergütung aufgrund dieses Vertrages. Ist die 
ERV anstelle des Haftpflichtigen belangt worden, hat die versicherte Per son ihre 
Haftpflichtansprüche bis zur Höhe der Aufwendungen der ERV abzutreten.

B Bei Mehrfachversicherung (freiwillige oder obligatorische Versicherung) erbringt 
die ERV ihre Leistungen subsidiär, es sei denn, die Versicherungsbedingungen 
des anderen Versicherers enthalten ebenfalls eine Subsidiärklausel. In diesem Fall 
sind die gesetzlichen Regelungen der Doppelversicherung anwendbar.

C Bestehen mehrere Versicherungen bei konzessionierten Gesellschaften, so wer-
den die Kosten gesamthaft nur einmal vergütet.

ERV Rücktrittversicherung



1.5 Weitere Bestimmungen
A Die Ansprüche verjähren nach Eintritt eines Schadenfalles nach 2 Jahren.
B Als Gerichtsstand steht der anspruchsberechtigten Person ausschliesslich ihr 

Wohnsitz oder der Sitz der ERV, Basel, zur Verfügung.
C Von der ERV zu Unrecht bezogene Leistungen sind ihr samt den dadurch ent-

standenen Auslagen innert 30 Tagen zurückzuerstatten.
D Auf den Versicherungsvertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht, insbe-

sondere das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), anwendbar.
E Die ERV erbringt ihre Leistungen grundsätzlich in CHF. Für die Umrechnung von 

Fremdwährungen kommt der Wechselkurs des Tages zur Anwendung, an dem 
diese Kosten von der versicherten Person gezahlt wurden.

1.6 Pflichten im Schadenfall
A Wenden Sie sich

• im Schadenfall an den Schadendienst der ERV, Postfach, CH-4002 Basel, Telefon 
+41 58 275 27 27, Fax +41 58 275 27 30, schaden@erv.ch, 

• im Notfall an die ALARMZENTRALE mit 24-Stunden-Service, entweder über die 
Nummer +41 848 801 803 oder über die Gratisnummer +800 8001 8003, 
Fax +41 848 801 804. Sie steht Ihnen Tag und Nacht (auch an Sonn- und 
Feiertagen) zur Verfügung. Die ALARMZENTRALE berät Sie über das zweck-
mässige Vorgehen und organisiert die erforderliche Hilfe.

B Die versicherte/anspruchsberechtigte Person hat vor und nach dem Schaden-
fall alles zu unternehmen, was zur Abwendung oder Minderung und zur Klärung 
des Schadens beiträgt.

C Dem Versicherer
• sind unverzüglich verlangte Auskünfte zu erteilen, 
• sind die notwendigen Dokumente einzureichen und
• ist eine Zahlungsverbindung (IBAN des Bank- oder Postkontos) anzugeben – bei 

fehlender Zahlungsverbindung gehen die Überweisungsspesen von CHF 40.– 
zulasten der versicherten Person.

D Bei Erkrankung oder Unfall ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen; dieser ist über 
die Reisepläne zu orientieren und seinen Anordnungen ist Folge zu leisten. Die 
versicherte/anspruchsberechtigte Person hat die Ärzte, die sie behandelt haben, 
von der Schweigepflicht gegenüber den Versicherern zu entbinden.

E Bei schuldhafter Verletzung der Pflichten im Schadenfall ist der Versicherer be-
fugt, die Entschädigung um den Betrag zu kürzen, um den sie sich bei bedin-
gungsgemässem Verhalten vermindert hätte.

F Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt, wenn
• vorsätzlich unwahre Angaben gemacht werden,
• Tatsachen verschwiegen werden oder
• die verlangten Pflichten (u.a. Polizeirapport, Tatbestandesaufnahme, Bestäti-

gung und Quittungen) unterlassen werden, 
 wenn dadurch dem Versicherer ein Nachteil erwächst.

2 ANNULLIERUNGSKOSTEN                                                        

2.1 Spezielle Bestimmung, Geltungsbereich, Geltungsdauer
 Chronisch Kranke haben sich unmittelbar vor der Buchung einer Reiseleistung 

ihre Reisefähigkeit in einem dann auszustellenden Arztzeugnis bestätigen zu 
lassen. Der Versicherungsschutz gilt weltweit und beginnt mit der Buchung des 
Mietobjekts und endet mit dem Antritt der versicherten Reiseleistung (Check-in, 
Besteigen des gebuchten Transportmittels usw.).

2.2 Versicherte Ereignisse
A Die ERV gewährt Versicherungsschutz, wenn die versicherte Person die gebuchte 

Reiseleistung nicht antreten kann infolge eines der nachgenannten Ereignisse, 
sofern dieses nach Buchung des Mietobjekts eingetreten ist:
a)  unvorhersehbare schwere Krankheit, schwere Verletzung, schwere Schwan-

gerschaftskomplikation oder Tod
• einer versicherten Person,
• einer mitreisenden Person, 
• einer nicht mitreisenden Person, die dem Versicherten sehr nahesteht, 
• des direkten Stellvertreters am Arbeitsplatz, sodass die Anwesenheit der 

versicherten Person dort unerlässlich ist;
b)  Streik (vorbehalten aktive Beteiligung) auf der geplanten Reiseroute im Aus-

land. Unruhen aller Art, Quarantäne, Epidemien oder Elementarereignisse 
an der Reisedestination, wenn diese das Leben und das Eigentum der ver-
sicherten Person konkret gefährden;

c)  schwere Beeinträchtigung des Eigentums der versicherten Person an ihrem 
Wohnort infolge Feuer-, Elementar-, Diebstahl- oder Wasserschaden, sodass 
ihre Anwesenheit zu Hause unerlässlich ist;

d)  Ausfall oder Verspätung – beides infolge technischen Defekts oder Personen-
unfalls – des zu benützenden öffentlichen Transportmittels zum offiziellen Abrei-
seort (Flughafen, Abgangsbahnhof, Hafen oder Careinstieg) im Wohnstaat;

e)  wenn innerhalb der letzten 30 Tage vor der Abreise 
• die versicherte Person unvorhersehbar bei einem neuen Arbeitgeber eine 

neue dauerhafte Arbeitsstelle im Angestelltenverhältnis antritt (Beförde-
rungen usw. sind ausgeschlossen) oder

• der Arbeitsvertrag der versicherten Person ohne ihr eigenes Verschulden 
von ihrem Arbeitgeber gekündigt wird.

f)  Diebstahl von Fahrkarten, Reisepass oder Identitätskarte;
g)  Schwangerschaft einer versicherten Person, wenn das Datum der Rückreise 

über der 24. Schwangerschaftswoche liegt oder wenn für die Reisedestina-
tion eine Impfung vorgeschrieben wird, die ein Risiko für das ungeborene 
Kind darstellt, oder wenn für die Reisedestination eine offizielle Reisewar-
nung für Schwangere besteht;

h)  Wenn während der direkten Anreise zum Mietobjekt das Privatfahrzeug oder 
Taxi durch einen Unfall oder eine Panne fahruntüchtig wird. Benzin- sowie 
Schlüsselpannen sind nicht versichert.

C Ist die Person, welche die Annullierung durch ein versichertes Ereignis auslöst, 
mit der versicherten Person weder verwandt noch verschwägert, so besteht ein 
Leistungsanspruch nur, wenn die versicherte Person die Reiseleistung allein 
an treten müsste.

D Leidet eine versicherte Person an einer chronischen Krankheit, ohne dass des-
wegen die Reiseleistung bei Abschluss der Versicherung bzw. Buchung der Reise-
leistung infrage gestellt erscheint, so zahlt die ERV die entstehenden versicher-
ten Kosten, wenn die Reiseleistung wegen unvorhersehbarer, schwerer akuter 
Verschlimmerung dieser Krankheit annulliert werden muss oder als Folge der 
chronischen Krankheit der Tod eintritt (vorbehalten Ziff. 2.1).

2.3 Versicherte Leistungen, Selbstbehalt
A Massgebend für die Beurteilung des Leistungsanspruchs ist das Ereignis, wel-

ches die Annullierung der Reiseleistung auslöst. Vorgängige oder nachträgliche 
Ereignisse werden nicht berücksichtigt.

B Bei Eintritt des versicherten Ereignisses übernimmt die ERV die vertraglich ge-
schuldeten Annullierungskosten des Mietobjekts. 

C Die ERV vergütet die Mehrkosten für den verspäteten Reiseantritt, wenn die 
Reiseleistung infolge des versicherten Ereignisses nicht zur vorgesehenen Zeit 
angetreten werden kann; diese Leistung ist auf den Mietpreis begrenzt. 

 Werden Mehrkosten geltend gemacht, entfällt der Anspruch auf Annullierungs-
kosten.

D Bei jedem entschädigungspflichtigen Schadenfall wird ein Selbstbehalt von 20% 
zulasten der versicherten Person in Abzug gebracht.

2.4 Ausschlüsse
 Leistungen sind ausgeschlossen:

a)  wenn der Leistungsträger (Reiseunternehmer, Vermieter, Veranstalter usw.) 
die vereinbarte Leistung absagt oder aus objektiven Gründen hätte absagen 
müssen;

b)  wenn das Leiden, welches Anlass zur Annullierung gab, eine Komplikation 
oder Folge einer bei Versicherungsbeginn oder bei der Buchung der Reise-
leistung bereits geplanten medizinischen Behandlung oder Operation war;

c)  wenn eine Krankheit oder die Folgen eines Unfalls, einer Operation oder 
eines medizinischen Eingriffs im Zeitpunkt der Reisebuchung bereits bestan-
den haben und bis zum Reisedatum nicht abgeheilt sind;

d)  bei Annullierung bezüglich Ziff. 2.2 A a) ohne medizinische Indikation oder 
wenn das Arztzeugnis nicht zum Zeitpunkt der erstmöglichen Feststellung 
der Reiseunfähigkeit ausgestellt wurde oder durch eine telefonische Konsul-
tation erwirkt wurde;

e)  wenn eine Annullierung infolge eines psychischen oder psychosomatischen 
Leidens 
• nicht durch die Feststellung und in einem am Tag der Annullierung ausge-

stellten Attest eines psychiatrischen Facharztes begründet werden kann 
und

• von Personen im Angestelltenverhältnis nicht zusätzlich durch das Beibrin-
gen einer 100%-Abwesenheitsbestätigung des Arbeitgebers während der 
Dauer der ärztlich attestierten Reiseunfähigkeit begründet werden kann.

2.5 Schadenfall
A Die Buchungsstelle ist unverzüglich nach Eintritt des Ereignisses zu benachrichtigen.
B Folgende Dokumente müssen der ERV u.a. eingereicht werden:

• die Buchungsbestätigung/Rechnung für die Reiseleistung sowie die Rechnun-
gen für die Annullierungs- bzw. die Nachreisekosten (Originale),

• ein detailliertes Arztzeugnis bzw. eine Bescheinigung des Todesfalles oder ein 
anderes offizielles Attest.

3 GLOSSAR                                                                                  A–Z

A Ausland
 Als Ausland gilt nicht das Land, in dem die versicherte Person einen ständigen 

Wohnsitz hat.

E Elementarereignis
 Plötzliches, unvorhersehbares Naturereignis, welches Katastrophencharakter 

auf weist. Das schadenstiftende Ereignis wird dabei durch geologische oder 
meteo rologische Vorgänge ausgelöst.

Epidemie
Eine Epidemie ist eine im überdurchschnittlichen Masse örtlich und zeitlich be-
grenzt auftretende Infektionskrankheit (z.B. Grippe).

Expedition
Eine Expedition ist eine mehrtägige, wissenschaftliche Entdeckungs- oder For-
schungsreise in eine entlegene und unerschlossene Region oder eine Bergtour 
ab einem Basislager hin zu Höhen über 7000 M ü. M. Dazu zählen auch Touren 
im extrem abgeschiedenen Flachland wie an den beiden Polen oder beispiels-
weise in Spitzbergen, der Wüste Gobi, der Sahara, dem Urwald im Amazonas-
gebiet oder Grönland sowie die Erforschung spezifischer Höhlensysteme.

Extremsport
Ausüben aussergewöhnlicher sportlicher Disziplinen, wobei der Betreffende 
höchsten physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt ist (z.B. Ironman 
Hawaii-Distanz).

G Grobe Fahrlässigkeit
 Grob fahrlässig handelt, wer eine elementare Vorsichtspflicht verletzt, deren 

Beachtung sich jedem verständigen Menschen in der gleichen Lage aufdrängt.

K Krankheit
 Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen 

Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalles ist und die eine medizinische Unter-
suchung oder Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.

T Terrorismus
 Als Terrorismus gilt jede Gewalthandlung oder Gewaltandrohung zur Erreichung 

politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele. Die Ge-
walthandlung oder die Gewaltandrohung ist geeignet, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen davon zu verbreiten oder auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

U Unfall
Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines unge-
wöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträch-
tigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod 
zur Folge hat.

Unruhen aller Art
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen anlässlich von Zusammenrot-
tung, Krawall oder Tumult.

W  Wohnort/Wohnstaat
 Wohnstaat ist das Land, in dem die versicherte Person ihren zivilrechtlichen 

Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat bzw. vor Antritt des versicher-
ten Aufenthaltes zuletzt hatte.
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